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Beschlussempfehlung 

 Ausschuss 

für Haushalt und Finanzen 

 

Hannover, den 10.12.2014 

 

Haushaltsbegleitgesetz 2015 

Gesetzentwurf der Fraktion der SPD und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen - Drs. 17/1982 

Berichterstatter: Abg. Dr. Stephan Siemer (CDU) 

(Es ist ein schriftlicher Bericht vorgesehen.) 

 

Der Ausschuss für Haushalt und Finanzen empfiehlt dem Landtag,  

1. den Gesetzentwurf mit den aus der Anlage ersichtlichen Änderungen anzunehmen und 

2. die Einsender der in die Beratung einbezogenen Eingaben 01282, 01378 und 01416 jeweils 

über die Sach- und Rechtslage zu unterrichten. 

 

Markus Brinkmann 

Stellvertretender Vorsitzender 
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Haushal tsbegle i tgesetz  2015  Haushal tsbegle i tgesetz  2015  

  

Artikel 1 Artikel 1 

Änderung des Niedersächsischen Gesetzes  

über den Finanzausgleich 

Änderung des Niedersächsischen Gesetzes  

über den Finanzausgleich 

  

 Das Niedersächsische Gesetz über den Finanz-

ausgleich in der Fassung vom 14. September 2007 

(Nds. GVBl. S. 466), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 

Gesetzes vom 16. Dezember 2013 (Nds. GVBl. S. 310), 

wird wie folgt geändert: 

 Das Niedersächsische Gesetz über den Finanz-

ausgleich in der Fassung vom 14. September 2007 

(Nds. GVBl. S. 466), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 

Gesetzes vom 16. Dezember 2013 (Nds. GVBl. S. 310), 

wird wie folgt geändert: 

  

1. In § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a werden die 

Worte „Rennwett- und Lotteriesteuer“ durch die 

Worte „Lotteriesteuer, der Rennwett- und einer 

sonstigen Sportwettsteuer“ ersetzt. 

1. § 1 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

 

a) In Satz 1 Nr. 1 Buchst. a werden die Worte 

„Rennwett- und Lotteriesteuer“ durch die Wor-

te „Lotteriesteuer, der Rennwett- und einer 

sonstigen Sportwettsteuer“ ersetzt. 

  

 b) Satz 2 wird wie folgt geändert: 

  

 aa) Am Ende der Nummer 2 wird das 

Wort „und“ durch ein Komma ersetzt. 

  

 bb) Am Ende der Nummer 3 wird der 

Punkt durch das Wort „und“ ersetzt. 

  

 cc) Es wird die folgende Nummer 4 ange-

fügt: 

  

 „4. einen mit dem einheitlich durch 

Gesetz festgelegten Vomhun-

dertsatz nach Satz 1 Nr. 1 multi-

plizierten Betrag in Höhe von 

45 000 000 Euro im Jahr 2015 zur 

anteiligen Finanzierung der Ent-

lastung von Ländern und Kom-

munen im Zusammenhang mit 

der Aufnahme, Unterbringung, 

Versorgung und Gesundheits-

versorgung von Asylbewer-

bern.“ 

  

2. § 3 wird wie folgt geändert: 2. unverändert 

  

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:  

  

aa) In Nummer 1 wird die Zahl “51,4“ durch 

die Zahl “50,9“ ersetzt. 

 

  

bb) In Nummer 2 wird die Zahl “48,6“ durch 

die Zahl “49,1“ ersetzt. 
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b) Absatz 2, zweiter Satzteil, wird wie folgt ge-

ändert: 

 

  

aa) In Nummer 1 wird die Zahl “50,9“ durch 

die Zahl “50,4“ ersetzt. 

 

  

bb) in Nummer 2 wird die Zahl “49,1“ durch 

die Zahl “49,6“ ersetzt. 

 

  

3. § 7 wird wie folgt geändert: 3. unverändert 

  

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  

  

aa) In Satz 1 werden die Zahl “63,1“ durch 

die Zahl “65,9“ und die Zahl “25,8“ durch 

die Zahl “23“ ersetzt. 

 

  

bb) In Satz 2 wird die Zahl “63,1“ durch die 

Zahl “65,9“ ersetzt. 

 

  

b) Absatz 5 wird wie folgt geändert:  

  

aa) In Nummer 1 werden die Zahl “61,8“ 

durch die Zahl “64,6“ und die Zahl “27,3“ 

durch die Zahl “24,6“ ersetzt. 

 

  

bb) In Nummer 2 werden die Zahl “61,8“ 

durch die Zahl “64,6“ und die Zahl “10,9“ 

durch die Zahl “10,8“ ersetzt. 

 

  

4. § 21 Abs. 4 Satz 3 wird gestrichen. 4. unverändert 

  

  

Artikel 2 Artikel 2 

Änderung des Niedersächsischen  

Finanzverteilungsgesetzes 

Änderung des Niedersächsischen  

Finanzverteilungsgesetzes 

  

 § 2 des Niedersächsischen Finanzverteilungsge-

setzes in der Fassung vom 13. September 2007 

(Nds. GVBl. S. 461), zuletzt geändert durch Artikel 1 

und 2 des Gesetzes vom 16. Dezember 2013 

(Nds. GVBl. S. 310), wird wie folgt geändert: 

unverändert 

  

1. In Nummer 12 wird am Ende das Wort „und“ durch 

ein Komma ersetzt. 

 

  

2. In Nummer 13 werden die Zahl “49,04“ durch die 

Zahl “49,50“ und die Zahl “53,39“ durch die 

Zahl “53,89“ ersetzt und am Ende ein Komma an-

gefügt. 

 

  

3. Es wird die folgende Nummer 14 eingefügt:  
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„14. ab dem Haushaltsjahr 2016 für kreisfreie 

Städte 50,49 Euro und für Landkreise 

54,96 Euro“. 

 

  

  

Artikel 3 Artikel 3 

Änderung des Niedersächsischen Besoldungsgesetzes Änderung des Niedersächsischen Besoldungsgesetzes 

  

 Das Niedersächsische Besoldungsgesetz in der 

Fassung vom 7. November 2008 (Nds. GVBl. S. 334), 

zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 

23. Juli 2014 (Nds. GVBl. S. 215), wird wie folgt geän-

dert: 

 Das Niedersächsische Besoldungsgesetz in der 

Fassung vom 7. November 2008 (Nds. GVBl. S. 334), 

zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 

23. Juli 2014 (Nds. GVBl. S. 215), wird wie folgt geän-

dert: 

  

1. In § 24 Abs. 1 Satz 3 werden nach dem Wort „zu-

stünden“ ein Komma und die Worte „mindestens 

jedoch 150 Euro monatlich“ eingefügt. 

1. unverändert 

  

2. Die Anlage 1 (zu § 2) wird wie folgt geändert: 2. Die Anlage 1 (zu § 2) wird wie folgt geändert: 

  

a) In der Niedersächsischen Besoldungsord-

nung A wird in der Besoldungsgruppe 15 dem 

Amt „Realschulrektorin, Realschulrektor“ der 

Funktionszusatz „- als Dezernentin oder De-

zernent beim Niedersächsischen Landesinsti-

tut für schulische Qualitätsentwicklung -“ an-

gefügt. 

a) unverändert 

  

b) In der Niedersächsischen Besoldungsord-

nung B wird in der Besoldungsgruppe 2 das 

Amt „Direktorin, Direktor des Servicezentrums 

Landentwicklung und Agrarförderung“ einge-

fügt. 

b) Die Niedersächsische Besoldungsordnung B 

wird wie folgt geändert: 

 

aa) In der Besoldungsgruppe 2 wird das 

Amt „Direktorin oder Direktor des Ser-

vicezentrums Landentwicklung und Ag-

rarförderung“ eingefügt. 

  

 bb) In der Besoldungsgruppe 6 wird das 

Amt „Landesbeauftragte oder Lan-

desbeauftragter für den Datenschutz“ 

gestrichen. 

  

 cc) In der Besoldungsgruppe 7 wird das 

Amt „Landesbeauftragte oder Lan-

desbeauftragter für den Datenschutz“ 

eingefügt. 
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Artikel 4 Artikel 4 

Niedersächsisches Besoldungs- und Versorgungs-

anpassungsgesetz 2015/2016 

Niedersächsisches Besoldungs- und Versorgungs-

anpassungsgesetz 2015/2016 (NBVAnpG 2015/2016) 

  

§ 1 (im Übrigen unverändert) 

Geltungsbereich  

  

 Dieses Gesetz regelt die Erhöhung der Besoldung 

und der Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beam-

ten des Landes, der Kommunen des Landes sowie der 

sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden Kör-

perschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 

Rechts sowie der Richterinnen und Richter des Landes 

mit Wirkung vom 1. Juni 2015 und 1. Juni 2016; ausge-

nommen sind die Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten, 

die Beamtinnen und Beamten auf Widerruf, die nebenbei 

verwendet werden, und die ehrenamtlichen Richterinnen 

und Richter. 

 

  

§ 2  

Erhöhung der Besoldung und der Versorgungsbezüge  

im Jahr 2015 

 

  

 (1) Um 2,5 Prozent werden mit Wirkung vom 

1. Juni 2015 erhöht 

 

  

  1. die Grundgehaltssätze,  

  

  2. der Familienzuschlag mit Ausnahme der Erhö-

hungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 2 bis 

A 5, 

 

  

  3. die Amtszulagen, auch soweit sie landesrechtlich 

geregelt sind, sowie die allgemeine Stellenzulage 

nach Nummer 27 der Vorbemerkungen der Anla-

ge I zum Bundesbesoldungsgesetz in der bis zum 

31. August 2006 geltenden Fassung vom 6. August 

2002 (BGBl. I S. 3020), zuletzt geändert durch Arti-

kel 3 Abs. 4 des Gesetzes vom 12. Juli 2006 

(BGBl. I S. 1466), und die allgemeine Stellenzulage 

nach Nummer 6 der Vorbemerkungen der Anlage 1 

zum Niedersächsischen Besoldungsgesetz in der 

Fassung vom 7. November 2008 (Nds. GVBl. 

S. 334), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Ge-

setzes vom ... Dezember 2014 (Nds. GVBl. S. …), 

 

  

  4. die Anwärtergrundbeträge,  

  

  5. die Grundgehaltssätze (Gehaltssätze)  

  

a) in den fortgeltenden Besoldungsordnungen 

und Besoldungsgruppen der Hochschullehre-

rinnen und Hochschullehrer, 
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b) in den Regelungen über künftig wegfallende 

Ämter, 

 

  

  6. die Höchstbeträge für Sondergrundgehälter und 

Zuschüsse zum Grundgehalt sowie festgesetzte 

Sondergrundgehälter und Zuschüsse nach fortgel-

tenden Besoldungsordnungen der Hochschullehre-

rinnen und Hochschullehrer, 

 

  

  7. die in festen Beträgen ausgewiesenen Zuschüsse 

zum Grundgehalt nach den Nummern 1 und 2 und 

die allgemeine Stellenzulage nach Nummer 2 b der 

Vorbemerkungen der Anlage II des Bundesbesol-

dungsgesetzes in der bis zum 22. Februar 2002 

geltenden Fassung vom 3. Dezember 1998 

(BGBl. I S. 3434), zuletzt geändert durch Artikel 8 

des Gesetzes vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I 

S. 3926), 

 

  

  8. die Bemessungsgrundlagen der Zulagen, Auf-

wandsentschädigungen und anderen Bezüge nach 

Artikel 14 § 5 des Reformgesetzes vom 

24. Februar 1997 (BGBl. I S. 322), 

 

  

  9. die Anrechnungsbeträge nach Artikel 14 § 4 Abs. 2 

des Reformgesetzes, 

 

  

10. die Ober- und Untergrenzen der Grundgehalts-

spannen des Auslandszuschlags, 

 

  

11. die Beträge der Mehrarbeitsvergütung nach Anla-

ge 10 des Niedersächsischen Besoldungsgesetzes 

und 

 

  

12. die Zuschläge nach den §§ 58 bis 61 des Nieder-

sächsischen Beamtenversorgungsgesetzes in der 

Fassung vom 2. April 2013 (Nds. GVBl. S. 73), zu-

letzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 

23. Juli 2014 (Nds. GVBl. S. 215). 

 

  

 (2) 
1
Die Erhöhung nach Absatz 1 gilt entsprechend 

für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsemp-

fänger, deren Versorgungsbezügen eine Grundvergü-

tung zugrunde liegt. 
2
Satz 1 gilt für Empfängerinnen und 

Empfänger von Versorgungsbezügen der weggefallenen 

Besoldungsgruppe A 1 entsprechend. 
3
Versorgungs-

bezüge, deren Berechnung ein Ortszuschlag nach dem 

Bundesbesoldungsgesetz in der bis zum 30. Juni 1997 

geltenden Fassung nicht zugrunde liegt, werden ab 

1. Juni 2015 um 2,4 Prozent erhöht, wenn der Versor-

gungsfall vor dem 1. Juli 1997 eingetreten ist. 
4
Satz 3 gilt 

entsprechend für 
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1. Hinterbliebene von vor dem 1. Juli 1997 vorhande-

nen Versorgungsempfängerinnen und Versor-

gungsempfängern und 

 

  

2. Versorgungsbezüge, die in festen Beträgen festge-

setzt sind. 

 

  
5
Bei Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsemp-

fängern, deren Versorgungsbezügen ein Grundgehalt 

der Besoldungsgruppe A 1 bis A 8 zugrunde liegt, ver-

mindert sich das Grundgehalt um 57,38 Euro, wenn ih-

ren ruhegehaltfähigen Dienstbezügen die Stellenzulage 

nach Nummer 27 Abs. 1 Buchst. a oder b der Vorbe-

merkungen der Anlage I zum Bundesbesoldungsgesetz 

bei Eintritt in den Ruhestand nicht zugrunde gelegen hat. 

 

  

§ 3  

Erhöhung der Besoldung und der Versorgungsbezüge  

im Jahr 2016 

 

  
 1

Um 2,0 Prozent werden mit Wirkung vom 1. Juni 

2016 die sich aus § 2 Abs. 1 ergebenden Bezügebe-

standteile und die Versorgungsbezüge nach § 2 Abs. 2 

Sätze 1 und 2 erhöht. 
2
Die Versorgungsbezüge, die sich 

aus § 2 Abs. 2 Sätze 3 und 4 ergeben, werden ab 

1. Juni 2016 um 1,9 Prozent erhöht. 
3
Das sich aus § 2 

Abs. 2 Satz 5 ergebende Grundgehalt vermindert sich 

ab 1. Juni 2016 um 58,53 Euro. 

 

  

  

Artikel 5 Artikel 5 

Weitere Änderung des Niedersächsischen  

Besoldungsgesetzes 

Weitere Änderung des Niedersächsischen  

Besoldungsgesetzes 

  

 Die Anlagen 2 bis 10 (zu § 12 Abs. 1) des Nieder-

sächsischen Besoldungsgesetzes in der Fassung vom 

7. November 2008 (Nds. GVBl. S. 334), zuletzt geändert 

durch Artikel 3 dieses Gesetzes, erhalten folgende Fas-

sung: 

unverändert 
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Artikel 6 Artikel 6 

Weitere Änderung des Niedersächsischen  

Besoldungsgesetzes 

Weitere Änderung des Niedersächsischen  

Besoldungsgesetzes 

  

 Die Anlagen 2 bis 10 (zu § 12 Abs. 1) des Nieder-

sächsischen Besoldungsgesetzes in der Fassung vom 

7. November 2008 (Nds. GVBl. S. 334), zuletzt geändert 

durch Artikel 5 dieses Gesetzes, erhalten folgende Fas-

sung: 

unverändert 
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Artikel 7 Artikel 7 

Änderung des Niedersächsischen Beamten-

versorgungsgesetzes 

Änderung des Niedersächsischen Beamten-

versorgungsgesetzes 

  

 Die Anlage (zu den §§ 58 bis 61) des Niedersäch-

sischen Beamtenversorgungsgesetzes in der Fassung 

vom 2. April 2013 (Nds. GVBl. S. 73), zuletzt geändert 

durch Artikel 3 des Gesetzes vom 23. Juli 2014 

(Nds. GVBl. S. 215), erhält folgende Fassung: 

unverändert 

  

„Anlage  

(zu den §§ 58 bis 61)  

  

Gültig ab 1. Juni 2015  

  

Höhe der Zuschläge nach den §§ 58 bis 61  

  

 (1) Der Kindererziehungszuschlag nach § 58 

Abs. 1 beträgt für jeden Monat der Kindererziehungszeit 

2,51 Euro. 

 

  

 (2) Der Kindererziehungsergänzungszuschlag nach 

§ 58 Abs. 5 beträgt für jeden angefangenen Monat, in 

dem die darin genannten Voraussetzungen erfüllt wer-

den: 

 

  

1. im Fall von § 58 Abs. 5 Nr. 1 Buchst. a  

0,83 Euro,  

  

2. im Fall von § 58 Abs. 5 Nr. 1 Buchst. b  

0,64 Euro.  

  

 (3) Der Kinderzuschlag nach § 59 beträgt für die 

ersten 36 Monate der Kindererziehungszeit je Monat 

1,68 Euro, für weitere Monate 0,83 Euro. 

 

  

 (4) Der Pflegezuschlag nach § 60 Abs. 1 beträgt für 

jeden Kalendermonat der nicht erwerbsmäßigen Pflege 

einer oder eines 

 

  

1. Schwerstpflegebedürftigen (§ 15 Abs. 1 Nr. 3 des 

Elften Buchs des Sozialgesetzbuchs - SGB XI -), 

wenn sie oder er mindestens 

 

  

a) 28 Stunden in der Woche gepflegt wird,  

2,01 Euro,  

  

b) 21 Stunden in der Woche gepflegt wird,  

1,52 Euro,  

  

c) 14 Stunden in der Woche gepflegt wird,  

1,01 Euro;  
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2. Schwerpflegebedürftigen (§ 15 Abs. 1 Nr. 2 

SGB XI), wenn sie oder er mindestens 

 

  

a) 21 Stunden in der Woche gepflegt wird,  

1,34 Euro,  

  

b) 14 Stunden in der Woche gepflegt wird,  

0,91 Euro;  

  

3. erheblich Pflegebedürftigen (§ 15 Abs. 1 Nr. 1 

SGB XI) 

 

0,67 Euro.  

  

 (5) Der Kinderpflegeergänzungszuschlag nach 

§ 60 Abs. 3 beträgt für jeden Kalendermonat der nicht 

erwerbsmäßigen Pflege die Hälfte der in Absatz 4 ge-

nannten Beträge, höchstens jedoch 0,83 Euro.“ 

 

  

  

Artikel 8 Artikel 8 

Weitere Änderung des Niedersächsischen  

Beamtenversorgungsgesetzes 

Weitere Änderung des Niedersächsischen  

Beamtenversorgungsgesetzes 

  

 Die Anlage (zu den §§ 58 bis 61) des Niedersäch-

sischen Beamtenversorgungsgesetzes in der Fassung 

vom 2. April 2013 (Nds. GVBl. S. 73), zuletzt geändert 

durch Artikel 7 dieses Gesetzes, erhält folgende Fas-

sung: 

unverändert 

  

„Anlage  

(zu den §§ 58 bis 61)  

  

Gültig ab 1. Juni 2016  

  

Höhe der Zuschläge nach den §§ 58 bis 61  

  

 (1) Der Kindererziehungszuschlag nach § 58 

Abs. 1 beträgt für jeden Monat der Kindererziehungszeit 

2,56 Euro. 

 

  

 (2) Der Kindererziehungsergänzungszuschlag nach 

§ 58 Abs. 5 beträgt für jeden angefangenen Monat, in 

dem die darin genannten Voraussetzungen erfüllt wer-

den: 

 

  

1. im Fall von § 58 Abs. 5 Nr. 1 Buchst. a  

0,85 Euro,  

  

2. im Fall von § 58 Abs. 5 Nr. 1 Buchst. b  

0,65 Euro.  

  

 (3) Der Kinderzuschlag nach § 59 beträgt für die 

ersten 36 Monate der Kindererziehungszeit je Monat 

1,71 Euro, für weitere Monate 0,85 Euro. 
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 (4) Der Pflegezuschlag nach § 60 Abs. 1 beträgt für 

jeden Kalendermonat der nicht erwerbsmäßigen Pflege 

einer oder eines 

 

  

1. Schwerstpflegebedürftigen (§ 15 Abs. 1 Nr. 3 des 

Elften Buchs des Sozialgesetzbuchs - SGB XI -), 

wenn sie oder er mindestens 

 

  

a) 28 Stunden in der Woche gepflegt wird,  

2,05 Euro,  

  

b) 21 Stunden in der Woche gepflegt wird,  

1,55 Euro,  

  

c) 14 Stunden in der Woche gepflegt wird,  

1,03 Euro;  

  

2. Schwerpflegebedürftigen (§ 15 Abs. 1 Nr. 2 

SGB XI), wenn sie oder er mindestens 

 

  

a) 21 Stunden in der Woche gepflegt wird,  

1,37 Euro,  

  

b) 14 Stunden in der Woche gepflegt wird,  

0,93 Euro;  

  

3. erheblich Pflegebedürftigen (§ 15 Abs. 1 Nr. 1 

SGB XI) 

 

0,68 Euro.  

  

 (5) Der Kinderpflegeergänzungszuschlag nach 

§ 60 Abs. 3 beträgt für jeden Kalendermonat der nicht 

erwerbsmäßigen Pflege die Hälfte der in Absatz 4 ge-

nannten Beträge, höchstens jedoch 0,85 Euro.“ 

 

  

  

Artikel 9 Artikel 9 

Änderung des Niedersächsischen  

Versorgungsrücklagengesetzes 

Änderung des Niedersächsischen  

Versorgungsrücklagengesetzes 

  

 § 6 Abs. 3 des Niedersächsischen Versorgungs-

rücklagengesetzes vom 16. November 1999 (Nds. GVBl. 

S. 388), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 

vom 28. Oktober 2009 (Nds. GVBl. S. 402), erhält fol-

gende Fassung: 

unverändert 

  

 „(3) Für die Haushaltsjahre ab 2014 müssen Zufüh-

rungen an das Sondervermögen nicht mehr geleistet 

werden.“ 
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Artikel 10 Artikel 10 

Änderung des Gesetzes über die Investitions-  

und Förderbank Niedersachsen 

Änderung des Gesetzes über die Investitions-  

und Förderbank Niedersachsen 

  

 § 5 Abs. 2 Nr. 3 des Gesetzes über die Investiti-

ons- und Förderbank Niedersachsen vom 13. Dezember 

2007 (Nds. GVBl. S. 712), geändert durch Artikel 4 des 

Gesetzes vom 25. Juni 2014 (Nds. GVBl. S. 168), erhält 

folgende Fassung: 

 § 5 Abs. 2 Nr. 3 des Gesetzes über die Investiti-

ons- und Förderbank Niedersachsen vom 13. Dezember 

2007 (Nds. GVBl. S. 712), zuletzt geändert durch Arti-

kel 10 des Gesetzes vom ##. Dezember 2014 

(Drs. 17/1585) (Nds. GVBl. S. ###), erhält folgende Fas-

sung: 

  

„3. Gewährung von Darlehen und anderen Finanzie-

rungsformen an Gebietskörperschaften und öffent-

lich-rechtliche Zweckverbände;“. 

„3. Gewährung von Darlehen und anderen Finanzie-

rungsformen an kommunale Gebietskörperschaf-

ten und öffentlich-rechtliche Zweckverbände;“. 

  

  

Artikel 11 Artikel 11 

Änderung des Gesetzes über  

Tageseinrichtungen für Kinder 

Änderung des Gesetzes über  

Tageseinrichtungen für Kinder 

  

 Das Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder in 

der Fassung vom 7. Februar 2002 (Nds. GVBl. S. 57), 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 7. November 2012 

(Nds. GVBl. S. 417), wird wie folgt geändert: 

 Das Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder in 

der Fassung vom 7. Februar 2002 (Nds. GVBl. S. 57), 

zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 

##. Dezember 2014 (Drs. 17/1562) (Nds. GVBl. S. ###), 

wird wie folgt geändert: 

  

1. § 4 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 1. § 4 ____ wird wie folgt geändert: 

  

a) In Satz 2 Halbsatz 2 werden jeweils nach dem 

Wort „Sozialassistentin“ und dem Wort „Sozi-

alassistent“ die Worte „mit dem Schwerpunkt 

Sozialpädagogik“ eingefügt. 

a) In Absatz 3 Satz 2 Halbsatz 2 werden jeweils 

nach dem Wort „Sozialassistentin“ und dem 

Wort „Sozialassistent“ die Worte „mit dem 

Schwerpunkt Sozialpädagogik“ eingefügt. 

  

b) Es werden die folgenden neuen Sätze 3 

und 4 eingefügt: 

b) Es wird der folgende neue Absatz 4 einge-

fügt: 

  

„
3
In jeder Krippengruppe mit mindestens elf 

belegten Plätzen muss darüber hinaus ab 

dem 1. August 2020 eine dritte Fach- oder 

Betreuungskraft regelmäßig tätig sein. 
4
Sie 

muss Sozialassistentin mit dem Schwerpunkt 

Sozialpädagogik, Sozialassistent mit dem 

Schwerpunkt Sozialpädagogik oder eine sozi-

alpädagogische Fachkraft sein.“ 

 „(4) 
1
In jeder Krippengruppe mit mindes-

tens elf belegten Plätzen muss darüber hin-

aus ab dem 1. August 2020 eine dritte Fach- 

oder Betreuungskraft regelmäßig tätig sein. 
2
Sie muss Sozialassistentin mit dem Schwer-

punkt Sozialpädagogik, Sozialassistent mit 

dem Schwerpunkt Sozialpädagogik oder eine 

sozialpädagogische Fachkraft sein. 
3
Absatz 3 

Sätze 3 und 4 gilt entsprechend, Satz 4 je-

doch nur, wenn er nicht bereits auf die 

zweite Kraft angewandt wurde.“ 

  

c) Die bisherigen Sätze 3 und 4 werden Sätze 5 

und 6. 

c) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5. 

  

d) Im neuen Satz 6 werden nach dem Wort 

„zweite“ die Worte „oder dritte“ eingefügt. 

d) wird gestrichen (jetzt in Buchst. b als Satz 3) 
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2. In § 5 Abs. 2 werden die Worte „zweiten Kräften in 

den Gruppen“ durch die Worte „weiteren Kräften 

nach § 4 Abs. 3“ ersetzt. 

2. § 5 wird wie folgt geändert: 

  

 a) In Absatz 2 werden die Worte „zweiten Kräf-

ten in den Gruppen“ durch die Worte „weite-

ren Kräften nach § 4 Abs. 3 und 4“ ersetzt. 

  

 b) In Absatz 3 Satz 2 wird die Angabe „§ 4 

Abs. 4“ durch die Angabe „§ 4 Abs. 5“ er-

setzt. 

  

3. In § 16 Abs. 3 werden die Worte „zweiten Kräfte“ 

durch die Worte „zweite und die dritte Kraft“ er-

setzt. 

3. In § 16 Abs. 3 werden die Worte „und zweiten 

Kräfte“ durch die Worte „sowie für die zweite und 

die dritte Kraft“ ersetzt.“ 

  

4. § 16 a wird wie folgt geändert: 4. § 16 a wird wie folgt geändert: 

  

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

  

aa) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1 und 

wie folgt geändert: 

aa) unverändert 

  

Die Worte „Krippen und Kleine“ werden 

durch die Worte „Kräfte in Krippen-

gruppen und in Kleinen“ ersetzt und die 

Worte „in Höhe von 46 vom Hundert ab 

1. Februar 2013 und“ sowie die Worte 

„ab 1. August 2013“ werden gestrichen. 

 

  

bb) Es werden die folgenden Sätze 2 bis 5 

angefügt: 

bb) Es werden die folgenden Sätze 2 bis 5 

angefügt: 

  

„
2
Für eine dritte regelmäßig tätige Fach- 

oder Betreuungskraft nach § 4 Abs. 3 

Satz 3 gewährt das Land abweichend 

von Satz 1 eine Finanzhilfe in Höhe von 

100 vom Hundert. 
3
Die Finanzhilfe nach 

Satz 2 wird für die vertraglich zu erbrin-

genden Wochenarbeitsstunden, höchs-

tens jedoch für die Betreuungszeit der 

Krippengruppe, nicht aber für mehr als 

20 Stunden (Höchststundenzahl) wö-

chentlich je Krippengruppe gewährt. 
4
In 

der Höchststundenzahl können höchs-

tens 2,5 Stunden als Verfügungszeit bei 

der Bemessung der Finanzhilfe berück-

sichtigt werden. 
5
Die Höchststundenzahl 

erhöht sich ab dem Kindergarten-

jahr 2016/2017 jährlich um drei Stunden; 

ab dem 1. August 2020 wird die Finanz-

hilfe ohne Beschränkung auf eine 

Höchststundenzahl gewährt.“ 

„
2
Für eine dritte regelmäßig tätige Fach- 

oder Betreuungskraft nach § 4 Abs. 4 

Satz 1 gewährt das Land abweichend 

von Satz 1 eine Finanzhilfe in Höhe von 

100 vom Hundert. 
3
Die Finanzhilfe nach 

Satz 2 wird für die vertraglich zu erbrin-

genden Wochenarbeitsstunden, höchs-

tens jedoch für die Betreuungszeit der 

Krippengruppe, nicht aber für mehr als 

20 Stunden (Höchststundenzahl) wö-

chentlich je Krippengruppe gewährt. 
4
In 

der Höchststundenzahl können höchs-

tens 2,5 Stunden als Verfügungszeit bei 

der Bemessung der Finanzhilfe berück-

sichtigt werden. 
5
Die Höchststundenzahl 

erhöht sich ab dem Kindergarten-

jahr 2016/2017 jährlich um drei Stunden; 

ab dem 1. August 2020 wird die Finanz-

hilfe ohne Beschränkung auf eine 

Höchststundenzahl gewährt.“ 
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b) In Absatz 2 werden die Worte „ab 1. Februar 

2013 um 2,0 vom Hundert je Kind und ab 

1. August 2013“ gestrichen. 

b) unverändert 

  

 5. Dem § 23 werden die folgenden Absätze 3 

und 4 angefügt: 

  

  „(3) § 4 Abs. 3 Satz 2 gilt nicht für Fach-  

oder Betreuungskräfte, welche Sozialassisten-

tinnen und Sozialassistenten mit dem Schwer-

punkt Haus- und Familienpflege oder Persönli-

che Assistenz sind und am 31. Dezember 2014 

als Fach- oder Betreuungskraft beschäftigt 

sind; die §§ 16 und 16 a gelten entsprechend. 

  

  (4) 
1
§ 4 Abs. 4 Sätze 2 und 3 gilt in einer 

Krippengruppe nicht für dritte Fach- oder Be-

treuungskräfte, welche 

  

 1. Sozialassistentinnen und Sozialassisten-

ten mit dem Schwerpunkt Haus- und Fami-

lienpflege oder Persönliche Assistenz, 

  

 2. Kinderpflegerinnen und Kinderpfleger, 

  

 3. Gesundheits- und Kinderkrankenpflege-

rinnen und Gesundheits- und Kinderkran-

kenpfleger sowie 
  

 4. andere als die in den Nummern 1 bis 3 ge-

nannten und nicht im Sinne des § 4 geeig-

nete Fach- oder Betreuungskräfte 

  

 sind und mindestens seit dem 1. Septem-

ber 2014 ununterbrochen bis zum 31. Dezem-

ber 2014 als Fach- oder Betreuungskraft in ei-

ner Krippengruppe tätig waren; § 16 a Abs. 1 

Sätze 2 bis 5 gilt entsprechend. 
2
Für Kräfte 

nach Satz 1 Nr. 4 wird eine Finanzhilfe längs-

tens bis zum 31. Juli 2020 gewährt.“ 

  

  

Artikel 12 Artikel 12 

Änderung der Verordnung über Mindestanforderungen 

an besondere Tageseinrichtungen für Kinder sowie über 

die Durchführung der Finanzhilfe 

Änderung der Verordnung über Mindestanforderungen 

an besondere Tageseinrichtungen für Kinder sowie über 

die Durchführung der Finanzhilfe 

  

 § 5 der Verordnung über Mindestanforderungen an 

besondere Tageseinrichtungen für Kinder sowie über die 

Durchführung der Finanzhilfe vom 16. Juli 2002 

(Nds. GVBl. S. 353), zuletzt geändert durch Verordnung 

vom 22. November 2012 (Nds. GVBl. S. 469), wird wie 

folgt geändert: 

 § 5 der Verordnung über Mindestanforderungen an 

besondere Tageseinrichtungen für Kinder sowie über die 

Durchführung der Finanzhilfe vom 16. Juli 2002 

(Nds. GVBl. S. 353), zuletzt geändert durch Artikel 5 

des Gesetzes vom ##. Dezember 2014 (Drs. 17/1562) 

(Nds. GVBl. S. ###), wird wie folgt geändert: 
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1. Absatz 1 wird wie folgt geändert: 1. Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

  

a) Es wird der folgende neue Satz 2 eingefügt: a) Es wird der folgende neue Satz 2 eingefügt: 

  

„
2
Abweichend von Satz 1 sind für die Berech-

nung des Finanzhilfebetrags für die Fach- und 

Betreuungskräfte nach § 4 Abs. 3 Satz 3 Ki-

TaG anstelle der vertraglich zu erbringenden 

regelmäßigen Wochenarbeitsstunden die 

Stunden zugrunde zu legen, für die nach 

§ 16 a Abs. 1 Sätze 3 bis 5 KiTaG Finanzhilfe 

gewährt wird.“ 

„
2
Abweichend von Satz 1 sind für die Berech-

nung des Finanzhilfebetrags für die Fach- und 

Betreuungskräfte nach § 4 Abs. 4 Satz 1 Ki-

TaG anstelle der vertraglich zu erbringenden 

regelmäßigen Wochenarbeitsstunden die 

Stunden zugrunde zu legen, für die nach 

§ 16 a Abs. 1 Sätze 3 bis 5 KiTaG Finanzhilfe 

gewährt wird.“ 

  

b) Die bisherigen Sätze 2 und 3 werden Sätze 3 

und 4. 

b) unverändert 

  

c) In dem neuen Satz 3 wird die Angabe „Satz 1“ 

durch die Worte „den Sätzen 1 und 2“ ersetzt. 

c) unverändert 

  

2. Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt geändert: 2. Absatz 3 ____ wird wie folgt geändert: 

  

 a) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

  

a) In Nummer 1 Buchst. a wird das Wort „Be-

treuungskraft“ durch die Worte „Fach- oder 

Betreuungskraft“ ersetzt. 

aa) In Nummer 1 Buchst. a wird das Wort 

„Betreuungskraft“ durch die Worte 

„Fach- oder Betreuungskraft“ ersetzt. 

  

b) Nummer 2 wird wie folgt geändert: bb) Nummer 2 wird wie folgt geändert: 

  

aa) In Buchstabe a werden das Wort „Be-

treuungskraft“ durch die Worte „Fach- 

oder Betreuungskraft“ und am Ende das 

Wort „oder“ durch ein Komma ersetzt. 

aaa) In Buchstabe a werden das Wort 

„Betreuungskraft“ durch die Worte 

„Fach- oder Betreuungskraft“ und 

am Ende das Wort „oder“ durch ein 

Komma ersetzt. 

  

bb) Es wird der folgende neue Buchstabe b 

eingefügt: 

bbb) Es wird der folgende neue Buch-

stabe b eingefügt: 

  

„b) in einer Krippengruppe als dritte 

Fach- oder Betreuungskraft oder“. 

„b) in einer Krippengruppe als 

dritte Fach- oder Betreuungs-

kraft oder“. 

  

cc) Der bisherige Buchstabe b wird Buch-

stabe c. 

ccc) Der bisherige Buchstabe b wird 

Buchstabe c. 

  

 b) Es wird der folgende Satz 3 angefügt: 

  

 „
3
Auf den Personenkreis nach § 23 Abs. 3 

und 4 Satz 1 Nrn. 1 bis 3 KiTaG ist Satz 1 

Nr. 2 und auf den Personenkreis nach § 23 

Abs. 4 Satz 1 Nr. 4 KiTaG ist Satz 1 Nr. 3 

anzuwenden.“ 
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Artikel 13 Artikel 13 

Änderung des Niedersächsischen Wassergesetzes Änderung des Niedersächsischen Wassergesetzes 

  

 Das Niedersächsische Wassergesetz vom 

19. Februar 2010 (Nds. GVBl. S. 64), zuletzt geändert 

durch Verordnung vom 5. August 2014 (Nds. GVBl. 

S. 236), wird wie folgt geändert: 

unverändert 

 

  

1. § 28 Abs. 3 wird wie folgt geändert:  

  

a) Es wird die folgende neue Nummer 5 einge-

fügt: 

 

  

„5. Maßnahmen zur Erreichung der Bewirt-

schaftungsziele für das Grundwasser 

nach § 47 WHG,“. 

 

  

b) Die bisherigen Nummern 5 bis 9 werden 

Nummern 6 bis 10. 

 

  

2. Die Anlage 2 (zu § 22 Abs. 1) erhält folgende Fas-

sung: 

 

  

„Anlage 2  

(zu § 22 Abs. 1)  

  

Verzeichnis der Gebühren für Wasserentnahmen  

  

Nr. Verwendungszweck Gebührensatz  

(Euro 

je Kubikmeter) 

1. Öffentliche Wasserversorgung 0,075 

2. Entnehmen und Ableiten von Wasser aus 

oberirdischen Gewässern 

2.1 zur Kühlung 0,013 

2.2 zur Beregnung und Berieselung 0,007 

2.3 zu sonstigen Zwecken 0,030 

3. Entnehmen, Zutagefördern, Zutageleiten  

und Ableiten von Grundwasser 

3.1 zur Wasserhaltung 0,037 

3.2 zur Kühlung 0,037 

3.3 zur Beregnung und Berieselung 0,007 

3.4 zur Fischhaltung 0,004 

3.5 zu sonstigen Zwecken 0,090“. 
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 Artikel 13/1 

 Änderung des Artikels 1 Nr. 4 des  

Gesetzes zur Änderung des Niedersächsischen 

Pflegegesetzes vom 25. September 2014 

  

  In Artikel 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Änderung 

des Niedersächsischen Pflegegesetzes vom 

25. September 2014 (Nds. GVBl. S. 266) erhält § 12 a 

folgende Fassung: 

  

 „§ 12 a 

 Erhebung personenbezogener Daten 

  

  
1
Die nach § 12 Abs. 1 für die Förderung zustän-

digen Stellen können im Rahmen des Antrags- und 

des Abrechnungsverfahrens bei den Pflegeeinrich-

tungen Namen und Pflegestufe der pflegebedürfti-

gen Personen sowie Daten über Art und Umfang der 

abgerechneten Leistungen erheben, um die Förder-

fähigkeit der Pflegeeinrichtungen nach § 9 oder § 10 

dem Grunde oder der Höhe nach im Einzelfall zu 

überprüfen. 
2
Die Pflegeeinrichtungen sind verpflich-

tet, die nach Satz 1 bei ihnen angeforderten Daten zu 

übermitteln.“ 

  

  

 Artikel 13/2 

 Änderung des Niedersächsischen Gesetzes zur  

Ausführung des Zweiten Buchs des Sozialgesetz-

buchs und des § 6 b des Bundeskindergeldgesetzes 

  

  In § 4 Abs. 1 Satz 1 des Niedersächsischen Ge-

setzes zur Ausführung des Zweiten Buchs des Sozi-

algesetzbuchs und des § 6 b des Bundeskindergeld-

gesetzes vom 16. September 2004 (Nds. GVBl. 

S. 358), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Geset-

zes vom 16. Dezember 2013 (Nds. GVBl. S. 310), 

werden nach dem Wort „Hundert“ ein Komma und 

die Worte „in den Jahren 2015 bis 2017 30,1 vom 

Hundert,“ eingefügt. 

  

  

 Artikel 13/3 

 Änderung des Gesetzes zur Errichtung der  

Niedersächsischen Technischen Hochschule 

  

  Dem Gesetz zur Errichtung der Niedersächsi-

schen Technischen Hochschule vom 15. Dezember 

2008 (Nds. GVBl. S. 416), geändert durch Artikel 3 

des Gesetzes vom 10. Juni 2010 (Nds. GVBl. S. 242), 

wird der folgende § 12 angefügt: 
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 „§ 12 

 Nichtanwendung 

  

  (1) 
1
Die §§ 1 bis 11 und die Ordnungen der NTH 

sind im Jahr 2015 nicht anzuwenden. 
2
Die Mitglied-

schaften in den Organen der NTH und in der NTH-

Studienkommission sowie die Amtszeit der Studien-

dekanin enden mit Ablauf des 31. Dezember 2014. 

  

  (2) 
1
Vorhaben der NTH und gemeinsame Vorha-

ben der Mitgliedsuniversitäten der NTH in For-

schung und Lehre bleiben von Absatz 1 unberührt. 
2
Vorhaben der NTH werden im Jahr 2015 von der 

Mitgliedsuniversität fortgeführt, die das Vorhaben 

hauptsächlich betreibt. 
3
Sind sich die Mitgliedsuni-

versitäten nicht darüber einig, wer das Vorhaben 

fortführt, so entscheidet das Fachministerium nach 

Anhörung der am Vorhaben beteiligten Mitgliedsuni-

versitäten. 

  

  (3) Im Jahr 2015 führt die Universität Hannover 

die sonstigen Geschäfte der NTH und verwaltet de-

ren Haushaltsmittel.“ 

  

  

Artikel 14 Artikel 14 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

  

 (1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2015 in Kraft.  (1) unverändert 

  

 (2) Abweichend von Absatz 1 treten  (2) Abweichend von Absatz 1 treten 

  

1. die Artikel 5 und 7 am 1. Juni 2015 und 1. die Artikel 5 und 7 am 1. Juni 2015 ____,  

  

2. die Artikel 6 und 8 am 1. Juni 2016 2. die Artikel 6 und 8 am 1. Juni 2016 und 

  

 3. Artikel 13/1 am Tag nach der Verkündung die-

ses Gesetzes 

  

in Kraft. in Kraft. 

 

(Ausgegeben am 11.12.2014) 
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